
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bezugnehmend auf die heute eingebrachte Stellungnahme des VÖP zum PrR-G erlauben wir uns, 
folgende Stellungnahme zur bundesweiten Zulassung für analogen terrestrischen Hörfunk 
einzubringen: 
 
Auf Basis §3 Abs. 1, dritter Satz („Zulassung […] ist […] auf zehn Jahre zu erteilen“) sowie §28d Abs. 4, 
erster Satz („[…] Zulassungsinhaber seit mindestens zwei Jahren.“) sind Zulassungen in ihrer 
Einbringlichkeit in eine bundesweite Zulassung um zwanzig Prozent ihrer Laufzeit gekürzt. Folglich 
sind für Hörfunkveranstalter, die sich um eine bundesweite Zulassung bewerben, durchschnittlich 
zwanzig Prozent ihrer Zulassungen nicht einbringlich. Faktisch erhöht sich dadurch die Voraussetzung 
laut § 28c, Abs 2 für die Erteilung einer bundesweiten Zulassung somit von 60vH auf 75vH*. 
 
Hörfunkveranstalter, die eine Zulassung entsprechend dem Gesetz ausgeübt haben und diese erneut 
zugeordnet bekommen, haben demnach bereits seit acht Jahren die Voraussetzungen gemäß §28d 
Abs. 4, erster Satz, erfüllt. Dieses Recht sollte durch eine an Kettenverträge erinnernde Regelung 
nicht für zwei Jahre unterbrochen werden. 
 
Um bundesweite Zulassungen im Sinne des Gesetzgebers faktisch anwendbar zu machen empfehlen 
wir daher, von der Prüfung eines mindestens zweijährigen Sendebetriebs auf Zulassungen, die im 
Zuge der Wiedervergabe an den bisherigen Zulassungsinhaber erteilt werden, abzusehen. 
 
Wir ersuchen um Berücksichtigung und verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 
Alexander Wagner 
 
*Rechenbeispiel: Bestehende Hörfunkveranstalter beantragen mit in Summe zehn 
wiedervergebenen Zulassungen à durchschnittlich 7,5% technischer Reichweite eine bundesweite 
Zulassung. Die einzelnen Zulassungen sind in ihrer Laufzeit gleichverteilt. Somit sind acht einbringlich, 
zwei nicht. Es erfordert somit faktisch Zulassungen in der Höhe von 75vH, um 60vH zu erreichen. 
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